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Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Buch a. Erlbach 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. 

Aufgrund der Art. 9 ff BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Schulverband Buch a.Erlbach folgende Haushaltssatzung, die hiermit 
gemäß Art. 24 KommZG bekannt gemacht wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 777.000,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf   70.300,00 € 
festgesetzt. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 599.200,00 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2024 auf 284 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Schulverbandsumlage wird je Schüler auf 2.109,86 € festgesetzt. 

(2) Investitionsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 20.900,00 € festgesetzt 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2024 auf 284 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 73,59 € festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

II. 

Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes Buch 
a. Erlbach für das Haushaltsjahr 2025 mit Schreiben vom 10.12.2024 rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht und liegt in der Geschäftsstelle des 
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Schulverbandes Buch a. Erlbach, Rathausplatz 1, 84172 Buch a.Erlbach innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. 
 
Buch a. Erlbach, 02.01.2025 
Schulverband Buch a. Erlbach 
 
Gez. 
Elisabeth Winklmaier-Wenzl 
Schulverbandsvorsitzende 
 
(Nr. 20-9410.1 vom 03.02.2025) 
 
 
 
Vollzug des Wasserrechts und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Plangenehmigung für die Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens HWR-B3 am 
Baldershausener Graben (Maßnahme D) auf den Grundstücken Fl.Nrn. 82/1, 110/1, 111/0, 
112/0, 113/0, 114/0, Gemarkung Oberlauterbach, Markt Pfeffenhausen durch den Markt 
Pfeffenhausen 
 

Allgemeine Vorprüfung 
 
Der Markt Pfeffenhausen beantragt die Erteilung einer Plangenehmigung für die Errichtung des 
Hochwasserrückhaltebeckens HWR-B3 am Baldershausener Graben (Maßnahme D) auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 82/1, 110/1, 111/0, 112/0, 113/0, 114/0, Gemarkung Oberlauter-bach, Markt 
Pfeffenhausen. 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Zif-fer 
13.13 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG ist für den Bau eines Dei-ches 
oder Dammes, der den Hochwasserabfluss beeinflusst, eine allgemeine Vorprüfung 
durchzuführen.  
 
Die allgemeine UVP-Vorprüfung hat ergeben, dass das Schutzkriterium „gesetzlich geschützte 
Biotope nach § 30 BNatSchG“ durch das Vorhaben berührt wird. Die fachspezifische Aus-
nahmegenehmigung konnte erteilt werden und bei Prüfung aller in Anlage 3 UVPG aufgeführ-ten 
Kriterien kann das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen hervorru-fen, die 
nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Die Vorprüfung aller zum Prüfungszeitpunkt bekannten Fakten ergab, dass das Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.  
 
Dieses Vorprüfungsergebnis wird gemäß § 5 Absatz 2 UVPG bekanntgegeben. Die entschei-
dungsbegründenden Unterlagen können während der allgemeinen Dienststunden, nach vor-
heriger Terminabsprache, im Zimmer 406 des Landratsamts Landshut eingesehen werden 
 
Landshut, 05.02.2025 
 
Sachgebiet 23 
 
gez. 
Matzke 
 
(Nr. 23-6418.1/1-1-7679 vom 05.02.2025) 
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(Nr. BTW vom 04.02.2025) 
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(Nr. BTW vom 04.02.2025) 
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N A C H R U F 

Am 28.01.2025 verstarb 

Frau Christa Groß 

 
Die Verstorbene war vom 08.09.2008 bis zum 31.12.2017 als Raumpflegerin beim Landkreis 

Landshut - Staatliche Realschule in Rottenburg a. d. Laaber - beschäftigt. 
 

Wir trauern um eine stets pflichtbewusste, freundliche und zuverlässige Mitarbeiterin und werden 
ihrein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Landshut, den 06.02.2025 
Landratsamt Landshut 

 
Peter Dreier      Katina Meyer 

Landrat    Personalratsvorsitzende 
 

 
(Nr. 12 vom 05.01.2025) 
 
 
 
Landshut, den 06.02.2025 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


